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FC Schalke 04 Fanclub Königsblaue Treue Wennemen e.V.

Mftglied im Schalker-Fan-Club-Verband Nr.59

www.koenigsblauetreue.d" '.

Satzung des FC Schalke 04 Fanclub
Königsblaue Treue Wennemen e.V.

§ I - Name und Sitz
Der Name des am 16. Februar 1990 gegründeten Vereins lautet:

FG Schalke 04 Fanclub Königsblaue Treue Wennemen e.V.

Der Verein hat seinen Sitz in 59872 Meschede-Wennemen.

Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen.

§ 2 - Geschätuiahr
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 3 - Zweck des Vereins
Zweck des Vereins ist die sportliche und moralische Unterstützung des ,,FC Schalke 04",
insbesondere durch Organisation von Reisen zu den Spielen dieses Vereins sowie die
Pflege der Geselligkeit.

§ 4 - Erwerb der Mitqliedschaft
Mitglied des Vereins kann werden, wer mit den sportlichen und moralischen Zielen des

,,FC Schalke 04" übereinstimmt. Minderjährige bedürfen einer Zustimmung ihrer
gesetzl iche n Vertrete r.

Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand.

§ 5 - Beendisunq der Mitqliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Vorstandsmitglied zum
Ende des lfd. Geschäftsjahres.
DerAusschluss aus dem Verein kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe
sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung
satzungsgemäßer Pflichten oder der Verzug mit der Zahlung Jahres- Mitgliedsbeitrages,
sofern zuvor durch den Vorstand eine schriftliche Mahnung erfolgt ist. Über den
Ausschluss aus dem Verein entscheidet der Vorstand. Bei Kündigung oder Ausschluss der
Mitgliedschaft findet eine Erstattung bereits gezahlter Mitgliedsbeiträge nicht statt.

§ 6 - Mitqliedsbeiträqe
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge bestimmt
d ie Mitgliederversammlung.

§ 7 - Orqane des Vereins
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.


